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IWB Industrielle Werke Basel - Gebührentarife 2023 für elektrische Energie 
sowie betreffend den Anschluss und die Nutzung des Netzes für elektrische 
Energie  P221141 
 

 
 
 

1. Der Regierungsrat genehmigt die Änderung des Gebührentarifs der IWB 
Industrielle Werke Basel betreffend den Anschluss und die Nutzung des 
Netzes für elektrische Energie vom 30. Juni 2022. 

2. Der Regierungsrat genehmigt die Änderung des Gebührentarifs der IWB 
Industrielle Werke Basel für die elektrische Energie vom 30. Juni 2022. 

Begründung 
Mit der Verselbständigung der IWB per 1. Januar 2010 ist die Kompetenz zum 
Erlass der Tarife von Gebühren für das Erbringen öffentlicher Leistungen 
durch IWB auf den IWB-Verwaltungsrat übergegangen. Dessen Tarifbeschlüs-
se stehen unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch den Regierungsrat. 
Gestützt auf die aktuellen Kalkulationen der IWB unter Berücksichtigung der 
national festgelegten Kostenelemente im übergeordneten Stromnetz sowie der 
stark steigenden Preise im Strommarkt resultiert für das Jahr 2023 eine Tarif-
erhöhung von 20 % bezogen auf den Gesamttarif, davon 6 % im Bereich Netz 
und 14 % im Bereich Beschaffung und Produktion von elektrischer Energie. 
 

                                                                                            
 

 


